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Vorwort

Am 4. November 1990 wurde Manfred Rommel zum dritten und letzten Mal von den
Stuttgarter Bürgerinnen und Bürgern mit einer eindrucksvollen Mehrheit gewählt. Mit
dem Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze von 68 Jahren wird Manfred Rommel
Ende 1996 aus dem Amt des Oberbürgermeisters scheiden.

Der Tag für die Wahl eines neuen Oberbürgermeisters wurde vom Gemeinderat auf
den 20. Oktober 1996 festgesetzt. Drei Wochen später, am 10. November 1996, fin-
det eine Neuwahl statt, für den Fall, daß kein Bewerber bzw. keine Bewerberin auf
Anhieb die absolute Stimmenmehrheit erreichen kann. Bei der Neuwahl genügt für
die Wahl zum Oberbürgermeister eine einfache Mehrheit.

Aus Anlaß der bevorstehenden Oberbürgermeisterwahl in Stuttgart wird mit dem vor-
liegenden Themenheft eine aktualisierte wahlgeschichtliche Zusammenstellung aller
Oberbürgermeisterwahlen in der Landeshauptstadt seit Kriegsende herausgegeben.
Die Publikation gibt einen Überblick über die Geschichte der Oberbürgermeisterwah-
len seit 1948 in dieser Stadt. Die einzelnen Wahlen werden dabei in knappen Texten,
mit Tabellen und Karten und den amtlichen Stimmzetteln übersichtlich präsentiert.
Ergänzend sind im Anhang die Wahlergebnisse der OB-Wahlen nach Stadtteilen aus-
gewiesen. Eine Darstellung der rechtlichen Grundlagen ebenso wie eine Skizze der
Grundzüge des Wählerverhaltens bei OB-Wahlen ist dem Hauptteil der Veröffentli-
chung vorangestellt.

Stuttgart, im Juli 1996

Dr. Klaus Lang
Bürgermeister
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1. Wahlrechtliche Grundsätze

Die Gemeindeverfassung von Baden-Württemberg ist gekennzeichnet durch einen
starken (Ober-)Bürgermeister, der zugleich

�  Vorsitzender des Gemeinderats,
�  Leiter der Gemeindeverwaltung und
�  Vertreter der Gemeinde nach außen ist.

Die selbständige Stellung und außergewöhnliche Machtfülle wird noch dadurch ge-
stärkt, daß der (Ober-)Bürgermeister sein Amt der Direktwahl durch die Bürger selbst
verdankt (Wehling, 1994, S. 568). Die Volkswahl der (Ober-)Bürgermeister entspricht
sowohl der württembergischen Rechtstradition - die erste OB-Wahl in Stuttgart fand
am 18. November 1891 statt - als auch den früheren Regelungen im badischen Lan-
desteil, wo der Bürgermeister in kleineren Gemeinden ebenfalls vom Volk direkt ge-
wählt wurde (Kunze, 1985, S. 66).

Der Typ einer kommunalen Verfassung mit dem Kernelement der Direktwahl des (O-
ber-)Bürgermeisters wird als „Süddeutsche Ratsverfassung“ bezeichnet (vgl. Abb.),
nach ihrem Geltungsbereich in Baden-Württemberg und Bayern. Die Wahl der  (Ober-
)Bürgermeister in Baden Württemberg findet - im Unterschied zu Bayern - unabhängig
von dem Termin der Gemeinderatswahl statt, da die Amtszeit 8 Jahre beträgt (Ge-
meinderat 5 Jahre). Die ursprüngliche Regelung, daß (Ober-)Bürgermeister zunächst
für 6, dann für 12 und gegebenenfalls für weitere 12 Jahre gewählt wurden, wurde
mit der Novellierung der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (vom
22.12.1975) aufgehoben: Seitdem ist die Amtszeit sowohl bei einer Erstwahl als auch
bei einer unmittelbaren Wiederwahl einheitlich auf 8 Jahre bemessen.
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Die (Ober-)Bürgermeisterwahlen werden nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl
durchgeführt. Erhält kein Bewerber im ersten Wahlgang (Hauptwahl) mehr als die
Hälfte der gültigen Stimmen (absolute Mehrheit), so findet frühestens am zweiten und
spätestens am vierten Sonntag nach der Wahl ein zweiter Wahlgang statt. Der zweite
Wahlgang hat den Rechtscharakter einer Neuwahl und nicht den einer Stichwahl
(Stichwahlen sind beispielsweise in Bayern üblich bzw. waren vor Inkrafttreten der
Gemeindeordnung Baden-Württemberg im Jahre 1957 bei den OB-Wahlen 1948 und
1954 in Stuttgart vorgesehen). Das bedeutet vor allem, daß alle Bewerbungen fortgel-
ten, sofern sie nicht zurückgenommen werden und, daß neue Bewerbungen nachge-
reicht werden können. Bei der Neuwahl ist der Bewerber mit der höchsten Stimmen-
zahl (einfache Mehrheit) gewählt. Die aufgrund der Erfahrungen bei der Stuttgarter
Oberbürgermeisterwahl 1954 eingeführte Regelung in der Gemeindeordnung (nähe-
res s. S. 30), nach der im ersten Wahlgang zusätzlich zur absoluten Mehrheit ein Quo-
rum von mindestens einem Drittel der Stimmen aller Wahlberechtigten gefordert war,
wurde 1971 wieder aufgegeben.

Wählbar zum (Ober-)Bürgermeister waren bis Ende 1995 ausschließlich Deutsche im
Sinne von Artikel 116 des Grundgesetzes. Mit der Änderung der Gemeindeordnung
für Baden-Württemberg durch das Gesetz über die Teilnahme von Unionsbürgern an
kommunalen Wahlen und Abstimmungen vom 13. November 1995 sind nunmehr
auch Unionsbürger, die vor der Zulassung der Bewerbungen in der Bundesrepublik
Deutschland wohnen, wählbar; diese Neuregelung geht zurück auf den Maastrichter
Vertrag zur Europäischen Union, in dem für alle Angehörigen der EU-Mitgliedstaaten
eine Unionsbürgerschaft eingeführt wurde, die auch das aktive und passive Wahlrecht
bei Kommunal- und Europawahlen beinhaltet. Die Wählbarkeit setzt außerdem (un-
verändert) voraus, daß die Bewerber am Wahltag das 25. , aber noch nicht das 65.
Lebensjahr vollendet haben und die Gewähr dafür bieten, daß sie jederzeit für die
freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes eintreten.

(Ober-)Bürgermeister treten spätestens mit Ablauf des Monats, in dem sie das 68. Le-
bensjahr vollendet haben, in den Ruhestand; mit Vollendung des 65. Lebensjahres ist
eine Pensionierung ohne Angabe von Gründen möglich (Landesbeamtengesetz).

Jeder Wähler hat bei der (Ober-)Bürgermeisterwahl eine Stimme. Diese gibt er entwe-
der durch ein Kreuz hinter dem Namen eines vorgedruckten Bewerbers oder, und das
ist die Besonderheit des Wahlsystems, durch Eintragung des Namens ab. Es besteht
mithin bei der Stimmabgabe keine Bindung an zugelassene Bewerber, jeder wählbare
Bürger kann in die auf dem Stimmzettel dafür vorgesehene freie Zeile eingetragen
werden. Theoretisch wäre es also denkbar, daß auf die Weise eine Person zum (Ober-
)Bürgermeister gewählt wird, der gar nicht offiziell kandidiert. So sehr diese Möglich-
keit urdemokratischen Gedankenguts entstammt (Biege, 1978, S. 21), so wenig prakti-
sche Realisierungschancen besitzt sie allerdings in einer Großstadt.
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2. Grundzüge des Wahlverhaltens

Das Wahlverhalten bei Kommunalwahlen im allgemeinen und bei (Ober-)Bür-
germeisterwahlen im besonderen gehört zu den am wenigsten untersuchten Berei-
chen der Wahlforschung. Lediglich einige wenige Einzelfallstudien liegen vor - so eine
Studie über die Reutlinger OB-Wahl im Jahre 1973 (Biege, Fabritius, Siewert, Wehling,
1978). Diese Untersuchung wie verschiedene Abhandlungen von Wehling und natür-
lich die Erkenntnisse der analytischen Betrachtung der verschiedenen OB-Wahlen in
Stuttgart (vgl. folgende Kapitel) bilden den Hintergrund der folgenden grundsätzli-
chen Betrachtung des Wahlverhaltens bei (Ober-)Bürgermeisterwahlen.

Das Wahlsystem mit der direkten Wahl der (Ober-)Bürgermeister durch die Bürger-
schaft bewirkt ein eigenständiges, spezifisches Wahlverhalten, vergleichbar dem
Wahlverhalten bei baden-württembergischen Kommunalwahlen. Dessen Kennzeichen
sind eine reduzierte Bedeutung der Parteibindungen der Wähler bei ihren Wahlent-
scheidungen im Vergleich zu Wahlen für andere Politikebenen (Landtags-, Bundes-
tags- und Europawahlen) und zugleich eine stärkere Betonung von Elementen der
Persönlichkeitswahl.

Das „Parteibuch“ des Kandidaten bildet für den Wähler, insbesondere für den partei-
gebundenen, zunächst aber einen gewissen Orientierungsrahmen und Anhaltspunkt.
So werden die Wähler eines erfolgreichen OB-Kandidaten sich zunächst natürlich aus
den Anhängern der Partei des Bewerbers zusammensetzen. Darüber hinaus erreicht
der (erfolgreiche) OB-Bewerber - die Wahlen von OB Manfred Rommel stehen dafür
beispielhaft - aber auch angrenzende Wählerbereiche anderer Parteien - ja für ein
Wahlergebnis jenseits der 40-Prozent-Marke ist dies in Stuttgart mit seinem aufgefä-
cherten, aus sechs Gruppierungen bestehenden kommunalen Parteiensystem eine
unabdingbare Voraussetzung.

Die Parteizugehörigkeit ist zugleich aus einem anderen Grund von Bedeutung. Gerade
in einer Großstadt ist nämlich eine Kandidatur nur erfolgreich zu betreiben, wenn da-
hinter eine schlagkräftige Parteiorganisation steht. Die Tatsache, daß Stuttgart bis zum
Jahre 1974 einen parteilosen Oberbürgermeister hatte, ist überwiegend darauf zu-
rückzuführen, daß Dr. Klett, als er sich 1948 zum ersten Mal einer Direktwahl stellte,
bereits mit dem Bonus des erfolgreichen Amtsinhabers antreten konnte. Eine zu enge
Bindung an eine Partei freilich ist, gerade in Wahlkampfzeiten, nicht ratsam, achten
die Bürger doch bei ihrer Wahl sehr genau auf die Distanz des Kandidaten zu den Par-
teien und den Gruppierungen am Ort (Wehling, 1994, S. 568).

Die Besonderheit des Wahlverhaltens bei (Ober-)Bürgermeisterwahlen stellt die zu-
sätzliche Bedeutung der Persönlichkeitselemente dar. Charakterliche Integrität, Bür-
gernähe, formale berufliche Qualifikation und Verwaltungserfahrung, Bereitschaft zu
unbürokratischem Handeln, Einfallsreichtum und Durchsetzungsvermögen sind dabei
für die Wähler ebenso Bewertungskriterien wie Ortsansässigkeit und regionale Her-
kunft (Schwabe zu sein, ist auch in Stuttgart (noch) von Vorteil). Die Wahlerfolge von
Manfred Rommel 1974 und mehr noch 1982 stehen auch dafür als Beispiel: Rommel
wurde nicht in erster Linie zum OB gewählt, weil er zur CDU gehörte, sondern, weil er
sich für die Mehrzahl der Wähler als der geeignete Oberbürgermeisterkandidat prä-
sentierte.
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Betrachtet man die Nachkriegs-OB-Wahlen in Stuttgart in der Zusammenschau, so
zeigte sich weiterhin, daß das Wählerinteresse bei einem Wahlgang sich im wesentli-
chen nur auf zwei Bewerber konzentrierte. Stellte sich der Amtsinhaber wieder zur
Wahl, waren andere Bewerber ohne reale Erfolgschancen. Die „inflationäre“ Ver-
größerung des Bewerberfeldes, wie sie seit der 1974er OB-Wahl zu beobachten ist,
signalisiert daher eher eine unerfreuliche Entwicklungstendenz bei OB-Wahlen, die
zusehends zur Bühne für (zum größten Teil) ungeeignete Außenseiterkandidaten wur-
den.
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3. Die Oberbürgermeisterwahlen in Stuttgart vor dem
Krieg

Die Volkswahl der Stadtoberhäupter besitzt in Württemberg eine bemerkenswerte
Tradition. So fand die erste Oberbürgermeisterwahl in Stuttgart vor über 100 Jahren,
am 18. November 1891, statt. Von Rümelin hieß der erste direkt gewählte Oberbür-
germeister der Stadt, der 1899 durch von Gauß abgelöst wurde. Von 1911 bis zur
Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 folgte in Stuttgart die über zwanzigjäh-
rige Ära Dr. Lautenschlager.

Während der zwölfjährigen NS-Zeit war Dr. Karl Strölin Oberbürgermeister von Stutt-
gart. Dr. Strölin (NSDAP) wurde zunächst als Staatskommissar für die Verwaltung der
Stadt Stuttgart berufen, bevor er von dem nach den Mehrheitsverhältnissen der
Reichstagswahl vom 5. März 1933 neugebildeten Gemeinderat als neuer Oberbür-
germeister vorgeschlagen wurde. Am 1. Juli 1933 wurde Dr. Strölin offiziell zum O-
berbürgermeister von Stuttgart auf Lebenszeit ernannt.

Zur Vervollständigung des wahlgeschichtlichen Rückblicks werden in der folgenden
Tabelle die Daten der Stuttgarter OB-Wahlen von 1891 bis 1931 (Statistisches Hand-
buch der Stadt Stuttgart 1900-1957, 1959, S. 239) abgedruckt:
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4. Die Oberbürgermeisterwahlen in Stuttgart nach dem
Krieg

War es vor 1933 die über zwanzigjährige Ära Dr. Lautenschlager (1911-1933), so er-
lebte Stuttgart auch in der Nachkriegsepoche eine große personelle Kontinuität an der
Spitze der Stadt: Von 1945 bis 1974 bestimmte zunächst Dr. Arnulf Klett fast 30 Jahre
die Geschicke dieser Stadt. Auf die Ära Klett folgte die zweiundzwanzigjährige Ära
Rommel.

Beide Stuttgarter Oberbürgermeister, Dr. Arnulf Klett und Manfred Rommel, stellten
sich drei Mal den Bürgern zur Wahl. Bei zwei dieser Wahlgänge, 1966 und 1974,
brachte erst eine Neuwahl die Entscheidung.

Bevor in den folgenden Kapiteln diese insgesamt sechs Oberbürgermeister- und zwei
Neuwahlen einzeln in ihren entscheidenden Entwicklungen beschrieben werden, wird
mit untenstehender Tabelle ein Überblick über die wichtigsten Ergebnisse all dieser
Wahlgänge gewährt.
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4.1  Oberbürgermeisterwahl am 7. März 1948

Nach den Gemeinderatswahlen am 26. Mai 1946 und 7. Dezember 1947 wurde am 7.
März 1948 als letzter Schritt zur Wiederherstellung der demokratischen kommunalen
Selbstverwaltung der Oberbürgermeister in Stuttgart in einer Direktwahl durch die
Bürgerschaft gewählt. In den knapp drei Jahren seit dem Ende des 2. Weltkrieges und
dem Zusammenbruch des Dritten Reiches wurden die Geschicke der Stadt von Dr. Ar-
nulf Klett geleitet, der von der französischen Besatzungsmacht als Oberbürgermeister
eingesetzt wurde. Da diese ersten Jahre des demokratischen Neubeginns für das Ver-
ständnis der OB-Wahlgeschichte der Stadt in der Ära Dr. Klett durchaus von Bedeu-
tung sind, sei an dieser Stelle etwas ausführlicher auf die Geschehnisse um die Einset-
zung des Oberbürgermeisters sowie seine spätere Bestätigung im Amt nach dem Ü-
bergang der Regierungsgewalt auf die Amerikaner und durch den ersten gewählten
Gemeinderat eingegangen.

Am 23. April 1945, so berichtet die Chronik der Stadt Stuttgart 1945 bis 1948, wurde der amtierende
Oberbürgermeister Dr. Strölin durch die französische Besatzungsmacht seines Amtes enthoben. Erste
Überlegungen des französischen Militärgouverneurs General Schwartz, Dr. Strölin auf Empfehlung von
Staatsanwalt Gauß im Amt zu behalten, wurden nicht realisiert, da eine grundsätzliche Anordnung es
nicht gestattete, die bisherigen Oberbürgermeister im Amt zu belassen. Gleichwohl blieb es Dr. Strölin
überlassen, als Zeichen der Wertschätzung seiner Person und der Tatsache, daß er auch nach dem Zu-
sammenbruch im Amt verblieben war, binnen zwei Stunden einen Nachfolger vorzuschlagen (Dr. Strölin
wurde später in einem Entnazifizierungsverfahren nicht aus seiner Verantwortlichkeit für die NS-
Gewaltherrschaft befreit, es wurde ihm aber zugesprochen, daß er bemüht war, die Wirkung der natio-
nalsozialistischen Gewaltmaßnahmen abzuschwächen und aufzuheben, auch, daß er seit 1938 Wider-
stand geleistet habe und Stuttgart vor der letzten Zerstörung bewahrte). Dr. Strölins Augenmerk richtete
sich auf den Rechtsanwalt Dr. Arnulf Klett, der mit ihm bereits als Sprecher des Widerstandskreises
während des Krieges in Verbindung getreten war. Dr. Klett hatte als erfolgreicher Strafverteidiger einen
Namen, wegen seiner Gegnerschaft zum NS-Regime war er auf dem Heuberg zeitweilig inhaftiert ge-
wesen. Dr. Klett stimmte nach einer kurzen Bedenkzeit seiner Nominierung zu und wurde einem Offi-
zier der französischen Armee als Oberbürgermeister vorgeschlagen. Noch am selben Nachmittag bestä-
tigte die französische Militärregierung den Vorschlag Dr. Kletts.

Nach dem Übergang der Regierungsgewalt auf die amerikanische Militärregierung wurde Dr. Klett als
Oberbürgermeister im Amt übernommen und am 8. Oktober 1945 feierlich vereidigt. Dr. Kletts Stellung
war allerdings nicht unangefochten. So versuchten sozialdemokratische Kreise den früheren Oberbür-
germeister Dr. Karl Lautenschlager wieder einzusetzen, mit der Begründung, daß seine Wahlperiode
noch laufe; diese Versuche blieben aber ohne Erfolg, zumal Dr. Kletts Tüchtigkeit bei der amerikani-
schen Militärregierung geschätzt wurde und auch Dr. Lautenschlager selbst offen für Dr. Klett eintrat
(Haufler, 1971, S. 50).

Der aus der Wahl am 26. Mai 1946 hervorgegangene erste Gemeinderat der Stadt wählte in der zwei-
ten Sitzung am 19. Juli 1946 mit der Mehrheit von 26 gegenüber 21 Stimmen (für den SPD-
Gegenkandidaten Rudolf Gehring) den bisherigen OB Dr. Klett auf weitere zwei Jahre. Zu seinem Stell-
vertreter wurde Finanzreferent Josef Hirn gewählt.

Doch zurück zur ersten OB-Wahl der Nachkriegsepoche am 7. März 1948. Nur
284 314 Stuttgarter Bürger waren wahlberechtigt. Als unmittelbare Folge des Krieges
waren viele Stuttgarter nach ihrer Evakuierung noch nicht in die Stadt zurückgekehrt
oder befanden sich noch in Kriegsgefangenschaft. Die niedrige Wahlberechtigtenzahl
war ferner bedingt durch den Ausschluß zahlreicher Bürger vom Wahlrecht aus politi-
schen Gründen: Insgesamt 16 724 Stuttgarter wurden wegen ihrer NS-Vergangenheit
oder, weil sie trotz Aufforderung über ihre politischen Verhältnisse keine Angaben
machten, nicht zur Wahl zugelassen.
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Zwei Bewerber stellten sich zur Wahl. Neben dem amtierenden Oberbürgermeister Dr.
Arnulf Klett bewarb sich Bürgermeister Josef Hirn. Während Dr. Klett parteipolitisch
unabhängig war, gehörte Hirn der SPD an. Außerdem wurde Hirn auch von der Kom-
munistischen Partei (KP) unterstützt, die ihre Wähler aufforderte, für Hirn zu stimmen.
Dagegen gab die Demokratische Volkspartei (DVP), die zweitstärkste kommunalpoliti-
sche Kraft in Stuttgart, ebenso wie die CDU ihren Anhängern keine Wahl- empfeh-
lung.

Insgesamt 164 653 Personen stimmten am Wahltag in den 189 Wahllokalen bzw. per
Stimmschein im Sonderwahllokal im Hauptbahnhof ab. Die Wahlzeit begann um 9
Uhr und endete um 17 Uhr. 57,9 Prozent der Wahlberechtigten beteiligten sich an der
Wahl. In ähnlicher Höhe bewegten sich die Wahlbeteiligungsquoten bei der Gemein-
deratswahl 1947 und der Erneuerungswahl zum Gemeinderat 1951.

Eine Besonderheit stellte die Art der Stimmabgabe bei der ersten OB-Wahl dar. Der
Stimmzettel enthielt keine Markierungsfelder, in denen der bevorzugte Bewerber an-
gekreuzt werden konnte. Statt dessen war bei der Abstimmung nur der Name des Be-
werbers auf dem Stimmzettel zu streichen, dem der Wähler seine Stimme nicht geben
wollte, während der (andere) Name des gewünschten Bewerbers stehen blieb. Eine
zulässige Möglichkeit der Stimmabgabe war  auch, wenn vom Wähler ein weißer Zet-
tel benutzt wurde, auf dem ein zweifelsfrei identifizierter Name aufgeschrieben war
(dies mußte nicht der Name eines der beiden Bewerber, sondern konnte auch ein zu-
sätzlicher Name sein; für diese Fälle enthielten die Stimmzettel der folgenden OB-
Wahlen eine besondere Leerzeile im Anschluß an die aufgeführten Kandidaten). Die
Stimmzettel wurden, wie ansonsten nur bei Gemeinderatswahlen üblich, den Wahlbe-
rechtigten ins Haus zugestellt.

Mit 53,9 Prozent aller gültigen Stimmen konnte Dr. Klett die Wahl bereits im ersten
Wahlgang für sich entscheiden. Dr. Klett war auf weitere sechs Jahre zum Oberbür-
germeister der Stadt gewählt. Aufgrund seiner bisherigen erfolgreichen Amtsführung
besaß der parteilose Dr. Klett bei der Mehrheit der Wahlbevölkerung einen Vertrau-
ensvorsprung.

In einer persönlichen Stellungnahme zum Wahlausgang äußerte sich Dr. Klett zu sei-
ner Wahl in der Stuttgarter Zeitung (10.3.1945):

„V o r w ä r t s s c h a u e n,   n i c h t   r ü c k w ä r t s   b l i c k e n, das ist das Motto, unter dem
meine Arbeit seit dem ersten Tage meiner Amtsführung gestanden ist. Unter diesem Motto habe ich
den Wahlkampf geführt. Es gilt erst recht, weil ich nun mein Mandat als Oberbürgermeister für die
nächsten sechs Jahre durch die Volkswahl vom vergangenen Sonntag aus der Hand der Stuttgarter Be-
völkerung erhalten habe. Außerordentlich große und schwere Aufgaben liegen vor uns. Wir können sie
nur bewältigen,   w e n n   w i r   a l l e   v e r t r a u e n s v o l l   z u s a m m e n s t e h e n.   Ich
habe es immer für meine selbstverständliche Pflicht gehalten, für jeden Mitbürger, ganz gleich welchen
Standes oder welcher Partei, da zu sein. Ich werde auch in Zukunft allen Aufgaben in echter Unpartei-
lichkeit gegenübertreten. Ebenso hoffe ich aber auch, daß nicht nur meine Wähler, sondern auch die,
die bei dieser Wahl im anderen Lager standen, sich der Notwendigkeit einer   h a r m o n i s c h e n
Z u s a m m e n a r b e i t   nicht verschließen werden“.

Josef Hirn erhielt bei der Wahl 46,1 Prozent der gültigen Stimmen. Er erzielte in 14
von 34 Stadtteilen die absolute Stimmenmehrheit. Das Rekordergebnis wurde in Rie-
denberg mit 62,4 Prozent gemessen.
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Oberbürgermeisterwahl am 7. März 1948

Wahlberechtigte: 284 314            Wahlbeteiligung: 57,9 %

Bewerber
Gültige Stimmen

insgesamt in %

Dr. Arnulf Klett 87 163 53,9

      Josef Hirn 74 547 46,1

Sonstige 87 0,1

Insgesamt 161 797 100
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Die räumliche Verteilung der Wahlergebnisse in den Stadtteilen macht deutlich, daß
die Wählerpotentiale Hirns sich auf das linke politische Spektrum beschränkten; die
Stimmenhochburgen Hirns waren weitgehend deckungsgleich mit den Hochburgen
der SPD und der KP in Stuttgart. So war aus wahlanalytischer Sicht entscheidend für
den Wahlausgang, daß es Hirn nicht gelang, in nennenswertem Umfang Wähler aus
dem bürgerlichen Wählerlager anzusprechen, das zum damaligen Zeitpunkt bei
Kommunalwahlen mit den Wähleranteilen der DVP und der CDU sowie kleineren
rechtsgerichteten Wählerbereichen etwas größer war als das linkspolitische Lager. So
deutete Josef Hirn seine Wahlniederlage als politisches Votum gegen einen Wahlbe-
werber einer linken Partei, wie der folgenden, im Wortlaut wiedergegebenen Verlaut-
barung Hirns zur Wahl in der Stuttgarter Zeitung (10.3.1945) entnommen werden
kann:

„Die Stuttgarter Bürgerschaft hat nach einem mit ungleichen Mitteln geführten Wahlkampf entschie-
den. Als Demokrat anerkenne ich diese Entscheidung. Auf viele Wählerinnen und Wähler hat der Bür-
gerschreck der kommunistischen Gefahr, das Schreckgespenst der „SED“, von der Propaganda der
Gegenseite zur Zeit der Ereignisse in der Tschechoslowakei geschickt an die Wand gemalt, seine Wir-
kung nicht verfehlt. Sie haben mich nur deshalb nicht gewählt, weil meine Kandidatur auch von der KP
unterstützt wurde. Die Kommunisten gaben mir ihre Stimme als einem vertrauenswürdigen Kommunal-
fachmann, obwohl ich der SPD angehöre, die zur Politik der KP in schärfster Opposition steht. Viele
bürgerliche Wähler dagegen haben mich nur deshalb nicht gewählt, weil ich Sozialdemokrat bin. Viele
andere Wählerinnen und Wähler sind der mit allen Mitteln moderner Reklamekunst verbreiteten, in
krassem Widerspruch zur SED-Verdächtigung stehenden Parole des Volksausschusses für Dr. Klett ge-
folgt „Das prächtige Gespann Klett-Hirn soll bleiben“. Ihre Stimmabgabe betrachte ich daher   n i c h t
als gegen mich gerichtet“.





20

4.2  Oberbürgermeisterwahl am 10. Januar 1954

Nach Ablauf der sechsjährigen Amtszeit von Dr. Klett war die Stelle des Oberbürger-
meisters neu zu besetzen. Die hierfür erforderliche Wahl wurde durch Beschluß des
Gemeinderats auf Sonntag, den 10. Januar 1954, festgesetzt.

Binnen sechs Jahren stieg die Zahl der Wahlberechtigten um mehr als 100 000 auf
insgesamt 391 085 Personen an. Zurückkehrende Evakuierte und Kriegsgefangene
ebenso wie die Zuwanderung von Flüchtlingen und Vertriebenen infolge einer expan-
dierenden Wirtschaft ließen die Einwohnerzahl (547 148 Personen) und somit die
Wahlbevölkerung der Stadt kräftig ansteigen. Aus wahlrechtlicher Sicht kam hinzu,
daß das Kommunalwahlgesetz einen Wahlausschluß aus politischen Gründen nicht
mehr vorsah.

Gewählt wurde in insgesamt 258 Wahllokalen von 8 Uhr bis 18 Uhr. Im Frauenwarte-
saal des Hauptbahnhofes war wiederum ein Sonderwahlraum für Reisende eingerich-
tet, in dem mit Wahlschein gewählt werden konnte; 102 Wähler machten davon
Gebrauch.

Analog zur OB-Wahl 1948 bewarben sich nur zwei Bewerber um das Amt des Ober-
bürgermeisters, Dr. Arnulf Klett als Amtsinhaber und Rudolf Kohl. Kohl, Arbeitsminis-
ter a.D., war Kandidat der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD).

Die zweite Oberbürgermeisterwahl nach dem Krieg stieß in der Stuttgarter Bürger-
schaft auf wenig Interesse. Für viele Wahlberechtigte stand ohnehin fest, daß Dr. Klett
die Wahl wieder gewinnen würde. Ein übriges tat wohl das unfreundliche Wetter am
Wahltag. Nur 40,4 Prozent der Wahlberechtigten gingen zu den Urnen. Das sollte die
niedrigste Wahlbeteiligung von allen OB-Wahlen in Stuttgart überhaupt sein - bis zum
damaligen Zeitpunkt nur vergleichbar mit der OB-Wahl am 24. April 1921 (Wahlbe-
teiligung 42,3 %), als sich gleichfalls der Amtsinhaber Dr. Lautenschlager gegen einen
wenig aussichtsreichen Gegenkandidaten zur Wiederwahl stellte.

In dieses Bild paßt die ungewöhnlich hohe Zahl an Wählern, insgesamt 10 050 Wäh-
ler = 6,7 Prozent, die bei der Stimmabgabe in der dritten Leerzeile des Stimmzettels
einen anderen als einen der beiden vorgedruckten Bewerber eintrugen. Die weitaus
meisten Stimmen erhielt dabei der frühere Oberbürgermeister während der NS-Zeit,
Dr. Strölin (5 603 Stimmen), gefolgt von Dr. Reinhold Maier (2 225 Stimmen), dem
ehemaligen Ministerpräsidenten von Württemberg-Baden bzw. Baden-Württemberg,
und dem Ersten Bürgermeister der Stadt Stuttgart, Josef Hirn (927 Stimmen). Es war
eben, wie die Stuttgarter Zeitung es nannte, eine „Wahl ohne große Auswahl“.

Ungewöhnlich hoch war aber auch die Zahl der Wähler, die ungültig abstimmten:
7 158 Wähler (4,5 %). Die Auswertung der Ungültigkeitsgründe ließ erkennen, daß es
sich überwiegend um Fälle bewußter Falschwahl, das heißt um Proteststimmen han-
delte.
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Oberbürgermeisterwahl am 10. Januar 1954

Wahlberechtigte: 391 085              Wahlbeteiligung: 40,4 %

Bewerber
Gültige Stimmen

insgesamt in %

Dr. Arnulf Klett 120 722 80,0

     Rudolf Kohl 20 142 13,3

Sonstige 10 050 6,7

Insgesamt 150 914 100



22

Bermerkenswert am Wahlverhalten war, daß sowohl die Ungültigkeitsquote als auch
die Quote der Stimmen für sonstige Bewerber in einigen Stadtteilen ungewöhnlich
hoch waren, und zwar im äußeren Stadtgebiet in den Stadtteilen Sillenbuch und Son-
nenberg sowie im inneren Stadtgebiet in den Stadtteilen Nord, West und Mitte.

Zum Wahlergebnis selbst: Oberbürgermeister Dr. Arnulf Klett wurde mit einem über-
zeugenden Wählervotum in seinem Amt bestätigt. Ein Anteil von 80,0 Prozent der
abgegebenen (gültigen) Stimmen wurde auch bei späteren OB-Wahlen in Stuttgart
weder von Dr. Klett selbst noch von einem anderen Bewerber mehr erreicht. In der OB-
Wahlgeschichte der Stadt gelang einem Bewerber nur einmal ein noch größerer Wahl-
triumph. Es war bei der bereits erwähnten OB-Wahl im Jahre 1921, als Dr. Lauten-
schlager 87,8 Prozent der Stimmen erhielt.

Sieht man von den Stimmen für Rudolf Kohl (13,3 %) ab, die sich weitgehend auf die
Anhänger der Kommunistischen Partei erstreckten, wurde Dr. Klett von allen Wähler-
schichten gleichermaßen gewählt. Innerhalb des Stadtgebiets erreichte er nur in den
Stadtteilen Ost und Riedenberg weniger als drei Viertel aller gültigen Stimmen. Über-
ragend war sein Abschneiden im Stadtteil Rotenberg mit 96,1 Prozentanteilen.

Die neue Amtszeit von OB Dr. Klett war nach dem Gesetz zur vorläufigen Angleichung
des Kommunalrechts (GAK), dem Vorläufer der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg, auf zwölf Jahre bemessen. In einer Erklärung an die Stuttgarter Bürger-
schaft (abgedruckt im Amtsblatt v. 14.1.1954) versprach Dr. Klett für die bevorstehen-
de Amtsperiode „nicht nachzulassen in der Aufbauleistung der vergangenen Jahre,
sondern diese nach besten Kräften noch zu steigern. Dieser Wille kennt nur eine Pa-
role, sie heißt „Stuttgart“.“

Interessanterweise führte diese OB-Wahl in Stuttgart zu einer Änderung des Wahl-
rechts für (Ober-)Bürgermeisterwahlen  in Baden-Württemberg. Für viele Wahlberech-
tigte war der Wahlgang am 10. Januar 1954 keine Wahl im Sinne des Wortes, da sich
nur zwei Kandidaten überhaupt dem Wahlvolk stellten und obendrein der Bewerber
Kohl keine echte Alternative zu Oberbürgermeister Dr. Klett sein konnte. Aus diesem
Grunde verzichteten 60 Prozent der Wahlberechtigten auf das Wählen, und Dr. Klett
erhielt zwar 80,0 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen, das entsprach aber ge-
rade 30,9 Prozent der Stimmen der gesamten Wahlbevölkerung. Um sicherzustellen,
daß sich ein gewählter (Ober-)Bürgermeister auf eine ausreichend breite Vertrauensba-
sis in der Bevölkerung stützen kann, wurde gesetzlich für den ersten Wahlgang ein
Stimmenquorum eingeführt. Danach ist ein Bewerber im ersten Wahlgang nur dann
gewählt, wenn er die absolute Stimmenmehrheit und zugleich mindestens ein Drittel
der Stimmen aller Wahlberechtigten erreicht hat. Dieses weitergehende Erfordernis
wurde jedoch 1971 wieder aufgehoben, erlangte also in Stuttgart nur bei der nach-
folgenden OB-Wahl 1966 praktische Bedeutung. Der Hauptgrund war, daß allzuviele
zweite Wahlgänge vermieden werden sollten (Pfizer, 1981, S. 150), zumal, und das
wird die nächste OB-Wahl 1966 zeigen, sich diese Regelung keineswegs stimulierend
auf das Wahlinteresse in der Bevölkerung auswirkte.
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4.3 Oberbürgermeisterwahl am 16. Januar 1966 und Neu-
wahl am 30. Januar 1966

Die zwölfjährige Amtsperiode von OB Dr. Klett ging am 7. März 1966 zu Ende. Die
erforderliche Wahl des Oberbürgermeisters war gemäß den Bestimmungen der Ge-
meindeordnung für Baden-Württemberg frühestens drei Monate und spätestens einen
Monat vor Ablauf der Amtszeit durchzuführen. Der Gemeinderat legte den 16. Januar
1966 als Tag der Wahl und als Termin für eine eventuelle Neuwahl den 30. Januar
1966 fest.

Die Zahl der Bürger, die für die OB-Wahl am 16. Januar bzw. für die Neuwahl am
30. Januar wahlberechtigt waren, erreichte mit 420 699 bzw. 420 826 Personen eine
Rekordhöhe. Die Zahl der deutschen Einwohner Stuttgarts befand sich auf dem höchs-
ten Niveau der Nachkriegszeit, wenngleich der absolute Höchststand der Einwohner-
entwicklung bereits 1962 erreicht wurde und seitdem der Trend sich umkehrte.

Eine wichtige wahlrechtliche Änderung bei dieser Wahl war die Einführung der Brief-
wahl. Nachdem bei Bundestagswahlen schon seit 1957 und bei Landtagswahlen in
Baden-Württemberg seit 1964 per Brief gewählt werden konnte, wurde zur Erneue-
rungswahl des Gemeinderats 1965 auch im baden-württembergischen Kommunal-
wahlrecht die Briefwahl zugelassen. Freilich war die Nachfrage nach Briefwahlunterla-
gen damals noch sehr gering: Gerade 1,6 Prozent der Wahlberechtigten nahmen die-
sen zusätzlichen Service bei der Oberbürgermeisterwahl und bei der Neuwahl in An-
spruch; rund zwei Drittel der Briefwähler hatten im übrigen ihren Wohnsitz in der In-
nenstadt.

Das Bewerberfeld der OB-Wahl umfaßte vier Kandidaten. Schon frühzeitig stand fest,
daß sich OB Dr. Klett wieder bewerben würde. Drei weitere Bewerbungen gingen erst
am letzten Tag der Bewerbungsfrist ein, und zwar von: Dr. Manfred Nopper, Rechts-
anwalt und Mitglied der FDP/DVP, Stadtrat Eugen Eberle sowie Erhard Schürrle.

Bemerkenswert an diesen Bewerbungen war, daß die örtlichen Parteien keine offiziel-
len Parteikandidaten nominiert hatten. Die stärkste Partei in der Stadt, die SPD, ver-
zichtete „mit Rücksicht auf die Verdienste von Oberbürgermeister Dr. Klett auf die
Aufstellung eines eigenen Kandidaten“. Das Fehlen eines SPD-Kandidaten bewog
indessen Eugen Eberle zur Kandidatur. Eberle war 1947 und 1953 als Bewerber der
KPD, 1959 und 1965 als Hauptfigur eines parteipolitisch unabhängigen Wahlbünd-
nisses in den Gemeinderat gewählt worden; er wollte jenen Wählern (des linken poli-
tischen Spektrums) eine Alternative bieten, die einen OB aus dem bürgerlichen Lager
nicht wählen wollten.

Die CDU Stuttgarts verzichtete vor dem ersten Wahlgang auf die Aufstellung eines
eigenen Kandidaten; sie sprach auch keine bestimmte Wahlempfehlung für einen der
Bewerber aus. Ebenso verhielten sich die FWV/UBL und die FDP/DVP: Nach außen
wurde keiner der vier Bewerber unterstützt. Das war bei der FDP/DVP um so erstaunli-
cher, als Dr. Manfred Nopper ein Mitglied dieser Partei war. Doch Dr. Nopper bewarb
sich aufgrund eigener Initiative und nicht auf Wunsch seiner Partei. Der vierte Bewer-
ber, Erhard Schürrle, war im Bewerberfeld nur krasser Außenseiter.
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Wie bei der vorangegangenen OB-Wahl 1954 blieben auch bei der Oberbürgermeis-
terwahl am 16. Januar (Wahlbeteiligung 42,3 %) und bei der Neuwahl am 30. Januar
1966 (44,1 %) mehr als die Hälfte der Wahlberechtigten der Wahl fern. Am Wetter
kann es nicht gelegen haben, wie vielfach nach der Hauptwahl spekuliert wurde. Bei-
de Wahlsonntage kennzeichneten herrliches Wahlwetter. Eher schien die Ursache für
die enttäuschende Beteiligung in einer gewissen Wahlmüdigkeit der Stuttgarter zu
liegen (die Hauptwahl war die dritte Wahl innerhalb weniger Monate), und es dürften
politische Gründe gewesen sein, die viele Bürger nicht für den Urnengang motivierten.
So war von den Rathausparteien weder ein echter Alternativkandidat gegen Dr. Klett
aufgebaut worden, noch waren die Stellungnahmen der Parteien zu den angetretenen
Bewerbern immer für die Wähler transparent gewesen.

Nicht unerwartet verlief der erste Wahlgang ergebnislos. Zwar erhielt Dr. Klett die ab-
solute Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen, doch erreichte er nicht das seit
der Änderung der Gemeindeordnung notwendige Drittel der Stimmen aller Wahlbe-
rechtigten. Dr. Klett fehlten dazu immerhin 43 536 Stimmen. Hier zeigte vor allem die
niedrige Wahlbeteiligung ihre Auswirkung.

Als die wohl größte Überraschung der Hauptwahl mußte das Abschneiden des in
kommunalpolitischen Belangen unerfahrenen und in der Bevölkerung weithin unbe-
kannten Dr. Manfred Nopper gewertet werden. Mit 28,6 Prozent Stimmenanteilen
schnitt er sogar besser ab als der erfahrene und in Stuttgart wohlbekannte Kommu-
nalpolitiker Stadtrat Eugen Eberle (15,8 %). Eberle selbst hatte zwar neben den Stim-
men aus dem linken politischen Randbereich auch Stimmen zahlreicher traditionell
sozialdemokratischer Wähler erhalten, ebenso wie er bei vielen gewerkschaftlich ori-
entierten Wählern auf Resonanz stieß. Es gelang ihm aber nicht, als der entscheidende
Gegenpol zu Dr. Klett aus der Hauptwahl hervorzugehen. Er nahm daraufhin Abstand
von einer Kandidatur bei der Neuwahl.

Nach dem ersten Wahlgang setzte noch einmal eine intensive Bewerberdiskussion bei
beiden großen Parteien ein. Die SPD diskutierte erneut die Nominierung eines eigenen
Kandidaten (in Frage wäre Erster Bürgermeister Dr. Jürgen Hahn gekommen), ent-
schied sich aber am Ende auch bezüglich der Neuwahl für Dr. Klett, den die SPD dieses
Mal offen der Bürgerschaft zur Wahl empfahl. Die CDU Stuttgarts beabsichtigte zur
Neuwahl mit Regierungsdirektor Manfred Rommel (dem späteren Oberbürgermeister
dieser Stadt) einen eigenen Bewerber aufzustellen. Rommel selbst war aber nicht zu
einer Kandidatur zu bewegen, nicht zuletzt, weil eine Unterstützung seiner Kandidatur
durch die FDP/DVP nicht erreicht wurde. Auf eine Wahlempfehlung verzichtete die
CDU wie bereits beim ersten Wahlgang.

Die Neuwahl des Oberbürgermeisters am 30. Januar 1966 brachte Dr. Klett den dritten
Wahlsieg bei einer Volkswahl in Folge. Er erreichte mit 59,6 Prozent der gültigen
Stimmen mehr die für den 2. Wahlgang erforderliche (einfache) Mehrheit. Dr. Klett
war somit für weitere 12 Jahre zum Oberbürgermeister der Stadt Stuttgart gewählt
worden.
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Oberbürgermeisterwahl am 16. und
Neuwahl am 30. Januar 1966

Verteilung der gültigen Stimmen auf die Bewerber

Wahlberechtigte (Hauptwahl): 420 699              Wahlbeteiligung: 42,3 %
 Wahlberechtigte (Neuwahl)   : 420 826              Wahlbeteiligung: 44,1 %

Bewerber

Gültige Stimmen
Hauptwahl

Gültige Stimmen
Neuwahl

insgesamt in % insgesamt in %

Dr. Arnulf Klett 96 697 54,8 109 460 59,6

Dr. Manfred Nopper 50 376 28,6 72 597 39,5

      Eugen Eberle 27 840 15,8 - -

      Erhard Schürrle 1 174 0,7 873 0,5

Sonstige 276 0,2 826 0,4

Insgesamt 173 363 100 183 756 100

Gleichwohl machte der Wahlausgang der Hauptwahl wie auch der Neuwahl deutlich,
daß die Popularität Dr. Kletts seit dem Wahltriumpf bei der OB-Wahl 1954 (80,0 %)
ihren Höhepunkt überschritten hatte.

Dem Zweitplazierten beider Wahlgänge, Dr. Manfred Nopper, gelang es bereits im
ersten Durchgang ein beachtliches Gegengewicht zu Dr. Klett mit einem Stimmenan-
teil von 28,6 Prozent aufzubauen. Im zweiten Wahlgang konnte Dr. Nopper gar seine
Wähleranteile (+ 10,9 %-Pkte) beträchtlich ausbauen, während Dr. Klett hier nur 4,8
Prozentpunkte zulegen konnte. Die Wähleranteile von Eugen Eberle gingen also, rein
rechnerisch betrachtet, zu etwa zwei Dritteln an Dr. Nopper und lediglich zu einem
Drittel an Dr. Klett.
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Differenziert man das Wahlergebnis in räumlicher Hinsicht, so war vor allem die Beo-
bachtung interessant, daß Dr. Klett in den Fildervororten die niedrigsten Stimmenan-
teile erzielte. In Schönberg (37,8 %), Sonnenberg (47,6 %), Plieningen (45,7 %), Vai-
hingen (48,6 %), Rohr (47,6 %) und Dürrlewang (40,5 %) blieb er sogar unter der 50-
Prozent-Marke, während Dr. Nopper in diesen Stadtteilen die Stimmenmehrheit der
Wähler erhielt und dabei offenkundig von stadtteilspezifischen Proteststimmungen
profitierte, die sich gegen Bebauungsvorhaben (Dürrlewangwald, Hannibal) oder Ver-
kehrsplanungen (Trassenführung der B 27) richteten. Von diesen Besonderheiten des
Abstimmverhaltens abgesehen, dürften sich die Anhänger von Dr. Klett quer über die
klassischen Wählerbereiche der beiden großen politischen Lager erstreckt haben: Wirft
man einen Blick auf nebenstehende wahlgeographische Karten, so wird deutlich, daß
Dr. Klett nicht nur in den Wahlhochburgen der CDU, sondern auch in sozialdemokra-
tischen Domänen überdurchschnittliche Wahlergebnisse erreichen konnte.
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4.4 Oberbürgermeisterwahl am 10. November 1974 und
Neuwahl am 1. Dezember 1974

Am 14. August 1974 verstarb der Stuttgarter Oberbürgermeister Dr. Arnulf Klett im
Alter von 69 Jahren mitten in seiner Amtszeit. Seit der Amtseinsetzung durch die fran-
zösische Militärregierung am 23. April 1945 war Dr. Klett beinahe 30 Jahre im Amt
und damit der dienstälteste deutsche Großstadt-Oberbürgermeister.

Der plötzliche Tod Dr. Kletts, dessen Amtsperiode erst im Januar 1978 abgelaufen wä-
re, traf die politischen Parteien in der Stadt gänzlich unvorbereitet. Die erforderliche
Wahl eines neuen Oberbürgermeisters wurde daher vom Gemeinderat auf den spät-
möglichsten gesetzlichen Termin, den 10. November 1974, festgesetzt.

Zwei bedeutsame Wahlrechtsänderungen wurden bei einer OB-Wahl in Stuttgart zum
ersten Mal wirksam: Das Mindestalter für das aktive Wahlrecht wurde vom vollendeten
21. auf das vollendete 18. Lebensjahr herabgesetzt und die Wohndauervoraussetzung
verkürzte sich von einem Jahr auf drei Monate. Diese nicht unerhebliche Erweiterung
des wahlberechtigten Personenkreises durch die Veränderung der materiellen Wahl-
rechtsgrundsätze konnte einer noch stärkeren Reduzierung der Wahlbevölkerung
Stuttgarts in Folge der seit etwa 10 Jahren anhaltenden Abnahme der deutschen
Wohnbevölkerung (vor allem durch Abwanderungen ins Umland) entgegenwirken.
Während sich die deutsche Wohnbevölkerung Stuttgarts im Vergleich zu 1966, dem
Jahr der letzten OB-Wahl, um rund 58 000 Personen verringerte, nahm die Wahlbe-
rechtigtenzahl demgegenüber nur um ca. 14 000 Personen ab.

Auf die öffentliche Ausschreibung der Stelle des Oberbürgermeisters wurden insge-
samt 14 Bewerbungen eingereicht, eine im Vergleich zu früheren OB-Wahlen unge-
wöhnlich hohe Zahl an Kandidaten. Doch nicht nur in dieser Hinsicht waren die OB-
Wahlen 1974 in Stuttgart ein Einschnitt, erstmals nominierten die im Gemeinderat
vertretenen politischen Parteien sowie die Freie Wählervereinigung FWV/UBL offiziell
eigene Kandidaten. Die Zeiten der parteipolitischen Unabhängigkeit des Oberbürger-
meisteramtes in Stuttgart waren zu Ende. Politische Unabhängigkeit des Oberbürger-
meisters oder nicht, das war in diesen Tagen eine viel diskutierte Frage.

Die SPD Stuttgarts traf mit Peter Conradi bereits frühzeitig ihre Bewerberentscheidung.
In der Kreisdelegiertenkonferenz am 2. September 1974 setzte sich der Kreisvorsitzen-
de und Bundestagsabgeordnete (Direktmandat im Wahlkreis Stuttgart I) Peter Conradi
mit 139 zu 107 Stimmen gegen den Ersten Bürgermeister Dr. Jürgen Hahn durch. Eine
Woche später am 9. September 1974 nominierte auch die CDU ihren OB-Bewerber.
Die Wahl fiel auf Manfred Rommel, Staatssekretär im Finanzministerium Baden-
Württemberg. Die Entscheidung für Rommel, der selbst bis zuletzt von seiner Kandida-
tur überzeugt werden mußte, war in der Lokalpresse durchweg als Reaktion der CDU
auf die Bewerbung von Peter Conradi bewertet worden.

Beide großen Parteien in der Stadt hatten am Ende politisch profilierten Bewerbern
den Vorzug gegeben vor kommunalpolitisch erfahrenen und in der Stadt bekannteren
Persönlichkeiten.
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Neben den Kandidaten der beiden führenden politischen Kräfte in der Stadt gehörte
Dr. Kurt Gebhardt von der FDP/DVP zum Kreis der aussichtsreichen Bewerber. Dr.
Gebhardt amtierte von 1963 bis 1970 als Oberbürgermeister in Waiblingen, seitdem
war er geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Städtetags Baden-Württemberg. Aus
der Mitte der Freien Wählervereinigung (FWV/UBL) kam der Bewerber Stadtrat Dr.
Manfred Beck. Die DKP schickte den ehemaligen Deutschen Meister über 3 000 Meter
Hindernislauf, Stadtrat Heinz Laufer, „ins Rennen“. Zu den „originellsten“ Bewerbern
zählte der als „Remstalrebell“ bekannte Obstgärtner und Obsthändler Helmut Palmer.
Palmer erregte bereits viel Aufmerksamkeit durch mehrere, spektakulär inszenierte
Kandidaturen für die Bürgermeister- und Oberbürgermeisterstellen in Städten wie
Reutlingen, Ulm, Esslingen, München und Schwäbisch Hall.

Ein langer und intensiv geführter Wahlkampf mündete am Wahltag in eine Rekord-
wahlbeteiligung: 64,4 Prozent war die höchste Wahlbeteiligung bei OB-Wahlen in
Stuttgart seit Kriegsende. Diese Beteiligungsquote übertraf zugleich deutlich die
Wahlbeteiligung bei Erneuerungswahlen zum Gemeinderat zu dieser Zeit (Er-
neuerungswahl 1971 55,7 %).

Keiner der angetretenen Kandidaten konnte auf Anhieb die nach der Gemeindeord-
nung geforderte absolute Mehrheit der gültigen Stimmen erhalten; eine Neuwahl
mußte die Entscheidung bringen. Als Gewinner des ersten Wahlganges erwies sich
Manfred Rommel mit 44,2 Prozent aller Stimmen, der seinen Hauptkonkurrenten, den
SPD-Kandidaten Peter Conradi, mit 31,2 Prozent und auch Dr. Kurt Gebhardt
(FDP/DVP) mit 16,8 Prozent in dieser Deutlichkeit unerwartet weit hinter sich lassen
konnte.

In der auf den 1. Dezember 1974 terminierten Neuwahl genügte die einfache Mehr-
heit der abgegebenen gültigen Stimmen. Daß dies Manfred Rommel erreichen und als
neuer Oberbürgermeister aus der Wahl hervorgehen würde, war allgemein erwartet
worden. Daß er aber mit 58,9 Prozent der Stimmen noch einmal beachtliche Wähler-
anteile hinzugewinnen konnte, überraschte dann doch. Wiederum lag die Wahlbetei-
ligung auf dem für OB-Wahlen sehr hohen Niveau von 64,5 Prozent (+ 0,1 %-Pkte
gegenüber der Hauptwahl), ein Beleg dafür, daß die Wahl des Nachfolgers des ver-
storbenen Oberbürgermeisters Dr. Klett die Stuttgarter Bürgerschaft in besonderer
Weise zu mobilisieren vermochte. Es gehörte auch zu den Auffälligkeiten dieser OB-
Wahl, daß erstmals in Stuttgart bei einer Wahl die Beteiligung der Frauen größer war
als die der Männer.

Im zweiten Wahlgang konnte Manfred Rommel sein Ergebnis um 14,7 Prozentpunkte,
Peter Conradi um 8,3 Prozentpunkte verbessern. Dabei gelang es Manfred Rommel
offenkundig, den größeren Teil der Wähleranteile des FDP/DVP-Bewerbers Dr. Geb-
hardt, einschließlich der des Bewerbers der FWV/UBL Dr. Beck (beide verzichteten auf
eine erneute Kandidatur), auf sich zu vereinen. Die Wahl Manfred Rommels zum neu-
en Stuttgarter Oberbürgermeister wurde von einer breiten Wählerbasis getragen.
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Oberbürgermeisterwahl am 10. November und
Neuwahl am 1. Dezember 1974

Wahlberechtigte (Hauptwahl): 406 642              Wahlbeteiligung: 64,4 %
 Wahlberechtigte (Neuwahl)    : 407 028              Wahlbeteiligung: 64,5 %

Bewerber

Gültige Stimmen
Hauptwahl

Gültige Stimmen
Neuwahl

insgesamt in % insgesamt in %

Manfred Rommel 115 502 44,2 154 225 58,9

Peter Conradi 81 352 31,2 103 426 39,5

Dr. Kurt Gebhardt 43 817 16,8

Dr. Manfred Beck 8 031 3,1

Helmut Palmer 7 118 2,7 1 833 0,7

Heinz Laufer 2 924 1,1 1 402 0,5

Wilh. Bruno Osswald 246 0,1

Manfred Stehle 215 0,1

Manfred Martin 184 0,1

Franz Görig 142 0,1

Martin Pape 111 0,0 141 0,1

Artur Jansen 106 0,0

Arno Tombach 94 0,0 115 0,0

Ulrich Maschke 54 0,0 108 0,0

Sonstige 1 154 0,4 426 0,2

Insgesamt 261 050 100 261 676 100



34

Manfred Rommel nannte als die entscheidenden Faktoren seines Wahlsieges den
Trend zur CDU, seinen Vater und seinen Wahlkampf. Dabei hatte tatsächlich zu Be-
ginn des Wahlkampfes der Name Rommel (sein Vater Erwin Rommel war im Zweiten
Weltkrieg Generalfeldmarschall und genoß als „Wüstenfuchs“ einen legendären Ruf)
öffentliche Aufmerksamkeit verursacht, entscheidender für den Wahlausgang war a-
ber die taktisch geschickte Wahlkampfführung mit einer klaren Ausrichtung auf die
Persönlichkeit Rommels. Diesen Wahlkampf beschrieb dann die Stuttgarter Zeitung so:
„Manfred Rommel, den noch vor drei Monaten kaum ein Stuttgarter kannte und der
es inzwischen zu großer Popularität gebracht hat, hat in einem langen Wahlkampf
Geschick und Klugheit, psychologisches Verständnis und Einfühlungsvermögen be-
wiesen“ (Leitkommentar vom 2.12.1974).

Rommels Hauptgegner, Peter Conradi, scheiterte mit einem intellektuell, einseitig par-
teipolitisch geführten, etwas unterkühlten Wahlkampfstil. So war die OB-Wahl in
Stuttgart in dieser Beziehung keine Ausnahmeerscheinung in Baden-Württemberg:
Auch in Reutlingen (1973) scheiterte ein SPD-Bewerber (Andreas von Bülow) mit eher
intellektuellerem Habitus an einem „bodenständigen und schwäbisch schwätzenden“
Kandidaten der CDU (Manfred Oechsle; vgl. Glück, 1989, S. 268).

Die besondere überörtliche Bedeutung der OB-Wahl 1974 lag freilich darin, daß es
der CDU in Stuttgart als erste in einer der zehn größten bundesdeutschen Städte ge-
lang, den Oberbürgermeister zu stellen. In kommunalpolitischer Hinsicht war das OB-
Wahlergebnis ein erstes Signal für eine sich anbahnende grundsätzliche Verschiebung
der politischen Kräfteverhältnisse in der Stadt. Diese vollzog sich dann bei der Ge-
meinderatswahl im folgenden Frühjahr (20. April 1975), als die CDU die seit Jahrzehn-
ten bestehende kommunalpolitische Hegemonie der SPD durchbrach.
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4.5  Oberbürgermeisterwahl am 7. November 1982

Die fünfte Oberbürgermeisterwahl in Stuttgart seit Kriegsende fand am 7. November
1982 statt. Rund 372 000 Stuttgarter Bürger waren wahlberechtigt, circa 35 000 we-
niger als bei der vorangegangenen OB-Wahl 1974. Diese deutliche Reduzierung des
wahlberechtigten Personenkreises war auf die weiterhin anhaltende Abwanderung
der deutschen Wohnbevölkerung in das städtische Umland zurückzuführen.

Insgesamt 13 Bewerber stellten sich den Bürgern zur Wahl. Das war eine Bewerbung
weniger als bei der letzten OB-Wahl 1974. Wie bei allen vorangegangenen OB-
Wahlen in Stuttgart seit Kriegsende befand sich keine Frau im Bewerberfeld. Schon
frühzeitig stand fest, daß der Amtsinhaber OB Manfred Rommel wieder antreten wür-
de, ebenso wie bereits zu Jahresbeginn auf Seiten der FDP/DVP feststand, keinen eige-
nen Kandidaten aufzustellen. Die Sozialdemokraten nominierten als Bewerber den
Rechtsanwalt und Landtagsabgeordneten (Zweitmandat im Wahlkreis Stuttgart III)
Ulrich Maurer. Der Bewerber der GRÜNEN war Dr. Guntram Ehrlenspiel. Auch die DKP
trat mit einem eigenen Kandidaten an, dem Postbeamten Hans Meister. Zu erwähnen
sind ferner Martin Pape und Helmut Palmer, zwei „Dauerbewerber“, die bereits bei
der OB-Wahl 1974 eine Kandidatur betrieben.

Die eigentliche Spannung dieser Wahl lag nicht in der Frage, ob Manfred Rommel für
weitere acht Jahre in seinem Amt bestätigt werden würde oder nicht, sondern nur in
welcher Höhe er die Wahl gewinnen würde. Entsprechend verlief der Wahlkampf oh-
ne besondere Höhepunkte. Um so erfreulicher darf daher die Wahlbeteiligung von
62,7 Prozent bewertet werden, die nur geringfügig unter der der letzten, weitaus
spannungsgeladeneren OB-Wahl (64,4 bzw. 64,5 %) zurückblieb. Auch wurden die
üblichen Beteiligungsquoten bei Gemeinderatswahlen (z.B. 1980 mit 57,0 %) spürbar
übertroffen.

Das Ergebnis der Wahl brachte für Manfred Rommel einen überlegenen Wahlsieg:
Mehr als zwei Drittel aller Wähler (69,8 %) gaben ihm ihre Stimme. Nur einmal, näm-
lich bei der OB-Wahl 1954 (Dr. Klett mit 80,0 %), wurde eine OB-Wahl in Stuttgart
seit Kriegsende überlegener gewonnen. Dieser hohe Wählerzuspruch bedeutete für
Rommel ohne Frage eine persönliche Bestätigung seiner Amtsführung. Hinzu kamen
der hohe Beliebtheits- und Bekanntheitsgrad und das Renommee, das sich Rommel
während seiner ersten Amtsperiode erwarb, und das weit über die Grenzen der Stadt
hinausreichte. Neben Frankfurts OB Wallmann gehörte Rommel zu den herausragen-
den Persönlichkeiten unter den Stadtoberhäuptern der großen Städte in der Bundes-
republik. So wurde Rommel auch im Jahre 1977 zum Präsident des Deutschen Städte-
tages gewählt; 1981 übernahm er dieses Amt zum zweiten Mal.
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Der Wahlerfolg Manfred Rommels vollzog sich ohne nennenswerte räumliche Unter-
schiede innerhalb des Stadtgebietes. In sämtlichen Stadtteilen Stuttgarts war er klar
und deutlich als bester Bewerber aus der Wahl hervorgegangen. Rommel erreichte
selbst in SPD-Hochburgen wie den Stadtteilen Steinhaldenfeld, Fasanenhof, Freiberg,
Neuwirtshaus, Hausen, Mönchfeld, Münster und Luginsland ohne Schwierigkeiten die
absolute Stimmenmehrheit, zum Teil sogar Wähleranteile jenseits der 60-Prozent-
Marke. Der absolute Spitzenwert wurde aus dem Stadtteil Rotenberg mit 85,8 Prozent
gemeldet. Diese Resultate waren der eindrucksvolle Beleg für die ausgesprochen brei-
te Verankerung von Manfred Rommel in allen Wählerschichten.

Der Hauptkontrahent Rommels, der Kandidat der SPD, Ulrich Maurer, erreichte ledig-
lich 24,7 Prozent der Wähler und blieb so hinter den Erwartungen seiner Partei zurück.
Mit dem jungen Ulrich Maurer (33), dem allgemein für seinen Wahlkampfeinsatz und
seine politischen Befähigungen Respekt gezollt wurde, gelang es der SPD nicht, eine
Alternative zu dem in weiten Bevölkerungsteilen sehr populären Amtsinhaber aufzu-
bauen. Maurer konnte nur in 10 von insgesamt 55 Stadtteilen die 30-Prozent-Marke
überschreiten, blieb auf der anderen Seite aber in 8 Stadtteilen unterhalb von 20 Pro-
zentanteilen. Zu den Besonderheiten der Wahlergebnisse in den Stadtteilen gehörte
das Abschneiden Maurers in den Fildervororten Hoffeld, Plieningen, Steckfeld, Fasa-
nenhof und vor allem im Asemwald, wo er - wohl im Hinblick auf die Diskussion zum
Ausbau des Flughafens und zur Planung der Filderquerstraße - Stimmenanteile von
über 30 Prozent erzielen konnte.

Das Wahlergebnis von Dr. Guntram Ehrlenspiel (GRÜNE) blieb mit 3,8 Prozentanteilen
gleichfalls hinter den Erwartungen zurück. Die übrigen zehn Bewerber erzielten alle-
samt nur marginale Ergebnisse; zusammengenommen erreichten sie weniger als 2
Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen.
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Oberbürgermeisterwahl am 7. November 1982

Wahlberechtigte: 372 291              Wahlbeteiligung: 62,7 %

Bewerber
Gültige Stimmen

insgesamt in %

Manfred Rommel 162 056 69,8

Ulrich Maurer 57 298 24,7

Dr. Guntram Ehrlenspiel 8 859 3,8

Helmut Palmer 1 737 0,7

Hans Meister 859 0,4

Thomas Ott 480 0,2

Ren� Robert Talbot 206 0,1

Martin Pape 203 0,1

Heinz Vogel 157 0,1

Erwin Kummer 146 0,1

Heinz Fluck 81 0,0

Hermann Gunzenhäuser 58 0,0

Peter Walter 27 0,0

Sonstige 143 0,1

Insgesamt 232 310 100
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4.6 Oberbürgermeisterwahl am 4. November 1990

Am 4. November 1990 wurde Manfred Rommel zum dritten Mal von den Stuttgarter
Bürgern zum Oberbürgermeister gewählt. Mit einem überlegenen Wahlsieg von 71,7
Prozent aller gültigen Stimmen konnte Manfred Rommel sein bisheriges Rekordergeb-
nis der letzten Oberbürgermeisterwahl 1982 noch um knapp zwei Prozentpunkte ü-
bertreffen. Manfred Rommels dritte und letzte Amtsperiode wurde von einem breiten
Wählervotum getragen. Das drückte sich - so grotesk das auf den ersten Blick erschei-
nen mag - nicht zuletzt in der Wahlbeteiligungsquote aus: 50,7 Prozent waren zwar
deutlich weniger als 1982, doch vergleicht man dies mit den Oberbürgermeisterwah-
len von 1954 (40,4 %) und 1966 (42,3 bzw. 44,1 %), als mit der zweiten und dritten
Kandidatur von Dr. Arnulf Klett vergleichbare Konstellationen herrschten, dann be-
deutete die Tatsache, daß jeder zweite Stuttgarter an diesem total verregneten, kalten
4. Novembertag zur Wahl ging, doch eine respektable Wahlbeteiligung - zumal der
Wahltag in den Herbstferien und an einem langen Wochenende lag.

Die um 12 Prozentpunkte gegenüber 1982 niedrigere Wahlbeteiligung war aber in
erster Linie Ausdruck der Überlegenheit des Amtsinhabers bei diesem Wahlgang. Kei-
ner der zwölf Mitbewerber besaß realistische Chancen gewählt zu werden, nachdem -
und wohl auch der Aussichtslosigkeit wegen - die zweite politische Kraft in der Stadt,
die SPD, auf einen Gegenkandidaten verzichtete. Nach den Wahlniederlagen 1974
(Peter Conradi) und 1982 (Ulrich Maurer) haben die Sozialdemokraten Stuttgarts - in-
nerparteilich gleichwohl heftig umstritten - die Konsequenz gezogen und auf einen
eigenen Bewerber verzichtet. Indem wichtige SPD-Repräsentanten in der Stadt oben-
drein hohe Übereinstimmung mit Rommels bisheriger Amtsführung zeigten, ihn gar
zum „Weizsäcker der Kommunalpolitik“ erklärten, und auch die FDP/DVP in ihrer
Hochburg Stuttgart aus den selben Gründen keinen Gegenkandidaten aufbot, berei-
teten sie die Voraussetzungen für einen überlegenen Wahlsieg Manfred Rommels. So
wurde der Wahlausgang von allen politischen Kommentatoren als persönlicher Erfolg
des populären Rommel gewertet.

Rommels Ansehen in der Bevölkerung spiegelte sich eindrucksvoll in den Wahlergeb-
nissen wider, erreichte er doch gleichermaßen in den bürgerlichen Wohngebieten
(CDU-Hochburgen 74 %, FDP/DVP-Hochburgen 73 %) wie in den traditionell sozial-
demokratischen Hochburgen (73 %, bei einer kaum unter dem Durchschnitt liegen-
den Wahlbeteiligung) fast drei Viertel aller Wähler; selbst in den GRÜNEN-
Hochburgen kam Manfred Rommel auf durchschnittlich 67 Prozent Stimmenanteile.

Daß ein amtierender Oberbürgermeister es nicht allen Bürgern einer Stadt „recht ma-
chen“ kann, zeigte sich punktuell an einigen unterdurchschnittlichen Ergebnissen
Manfred Rommels: in den Wahlbezirken rund um das Messegelände Killesberg (Dis-
kussion um die Verkehrsbelastung der angrenzenden Wohngebiete), im Bereich des
Gewanns Rücken in Zuffenhausen (Rommel votierte entgegen der Mehrheitsentschei-
dung des Gemeinderats für den Bau von Parkplätzen der Firma Porsche) und in Zazen-
hausen (Bebauungsvorhaben Satellitenstadt „Viesenhäuser Hof“; hier äußerte sich der
Unmut der Bevölkerung vor allem in einer Ungültigkeitsquote von 13,7 %). Alles in
allem freilich war der Wahlerfolg Manfred Rommels beeindruckend. In nahezu sämtli-
chen Stadtteilen erreichte er mindestens zwei Drittel aller Wähler. Mit diesem Wähler-
votum begann Manfred Rommel seine dritte Amtsperiode.
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Manfred Rommel war bei seinem Amtsantritt 1974 nicht nur der erste CDU-Politiker,
der in einer westdeutschen Großstadt Oberbürgermeister wurde, 1990 war er es im-
mer noch (erst 1995 wurde auch in Frankfurt eine CDU-Politikerin OB und 1996 kam
in Nürnberg ein CSU-OB hinzu). Wenn Manfred Rommel mit Vollendung seines 68.
Lebensjahres - so will es das Landesbeamtengesetz - aus dem Amt scheiden muß, wird
er 22 Jahre die Geschicke dieser Stadt als Oberbürgermeister gelenkt haben. In dieser
Zeit erlangte Manfred Rommel Ansehen, das weit über die Grenzen Stuttgarts und
Württembergs hinaus reichte. Mit seiner hohen fachpolitischen Kompetenz, als Vor-
denker wie als eigenständiger Querdenker, sich oft jenseits der Parteigrenzen mit sei-
ner Toleranz und Liberalität bewegend, als witziger und humorvoller Rhetoriker wie
als Autor etlicher Bücher erwarb sich Rommel hohes Ansehen und Beachtung in der
ganzen Republik. Rommel blieb in seiner sparsamen und bescheidenen Art ein volks-
tümliches Original mit Bodenhaftung (Puhl 1990). Auf internationalem Parkett ver-
mochte Rommel, als Sohn des legendären „Wüstenfuchses“, viel für das Ansehen
Nachkriegsdeutschlands zu erreichen.

Neben Manfred Rommel traten noch weitere zwölf Bewerber am 4. November 1990
zur Wahl an. Der aussichtsreichste davon war zweifelsohne Rezzo Schlauch von den
GRÜNEN; Schlauch war zu diesem Zeitpunkt Fraktionsvorsitzender der Partei im Land-
tag (heute ist er MdB). Der Kandidaturverzicht der SPD bedeutete für Rezzo Schlauch
eine Aufwertung, wurde er doch so zum einzigen echten Gegenkandidaten aus dem
linken politischen Lager. Mit 20,7 Prozent vermochte er denn auch deutlich mehr
Wählerpotentiale auf sich zu vereinen, als dies den GRÜNEN bei anderen politischen
Wahlen in Stuttgart in diesen Jahren gelang. Rezzo Schlauch fuhr seine besten Ergeb-
nisse in den GRÜNEN-Hochburgen in innenstadt- und universitätsnahen Wohngebie-
ten ein. Daneben profitierte er von stadtpolitischen, ökologischen Konfliktpotentialen
in S-Nord (Messebereich Killesberg), in Steckfeld und Plieningen (Ausbau Flughafen)
sowie in Zazenhausen (Satellitenstadt „Viesenhäuser Hof“).

Auf die übrigen elf Bewerber entfielen zusammen 7,4 Prozent der gültigen Stimmen.
Über die Hälfte davon erhielt Dr. Rolf Schlierer, der zum damaligen Zeitpunkt Frakti-
onsvorsitzender der REPUBLIKANER im Stuttgarter Gemeinderat und stellvertretender
Landes- und Bundesvorsitzender (heute Bundesvorsitzender und MdL) der Partei war.
4,1 Prozent für Dr. Schlierer war freilich ein Ergebnis, das deutlich hinter dem Ge-
meinderatswahlergebnis der Partei 1989 (9,5 %) zurückblieb.

Für den vor allem als Dauerbewerber bei (Ober-)Bürgermeisterwahlen im Land bekann-
ten „Remstal-Rebell“ Helmut Palmer war die Landeshauptstadt schon 1982 bei der
letzten Oberbürgermeisterwahl (0,7 %) kein Ort, wo er auf mehr als eine kleine Schar
von Anhängern zählen konnte. Ein paar zusätzliche Wählerstimmen sollten es dieses
Mal zwar (1,6 %) doch werden; zu mehr als einem bescheidenen Achtungserfolg des
politischen Einzelkämpfers Palmer reichte es aber auch 1992 nicht. Für Helmut Palmer
war dies zugleich eine der letzten Gelegenheit in einer baden-württembergischen
Stadt bei einer (Ober-)Bürgermeisterwahl anzutreten, da die Gemeindeordnung als
Voraussetzung der Wählbarkeit ein Höchstalter von 65 Jahren vorgibt. Viele Jahre be-
lebte das schwäbische Original Helmut Palmer in seiner unnachahmlichen Art so man-
chen lauen Wahlkampf im Lande; bei den Wählern fand er bisweilen überraschend
viele, zumeist jedoch nur wenige, die ihn mit ihrer Stimme bedachten.
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Ein weiterer „Dauergast“ auf allen Stuttgarter Stimmzetteln der letzten zwanzig Jahre,
Martin Pape (früher Vorsitzender der rechtsextremen FAP), war auch bei dieser Ober-
bürgermeisterwahl wieder im Kandidatenfeld zu finden. Wie schon 1974 und 1990
fand er in Stuttgarts Wählerschaft keine Resonanz. Eine erneute Kandidatur bei der
Oberbürgermeisterwahl 1996 scheidet auch für ihn aus Altersgründen aus.

Oberbürgermeisterwahl am 4. November 1990

Wahlberechtigte: 381 543            Wahlbeteiligung: 50,2 %

Bewerber
Gültige Stimmen

insgesamt in %

Rezzo Schlauch 39 443 20,7

Manfred Rommel 136 271 71,7

Helmut Palmer 3 132 1,6

Karl Pihl 578 0,3

Werner Tereba 217 0,1

Martin Pape 341 0,2

Dr. Rolf Schlierer 7 812 4,1

Konrad Groß 241 0,1

Heinrich Kirrwald 197 0,1

Wilhelm Dietz 649 0,3

Jürgen Schützinger 537 0,3

Florian Burlafinger 77 0,0

Dr. Otto Gmelin 433 0,2

Sonstige 198 0,1

Insgesamt 190 126 100
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Hinweise zu weiteren Veröffentlichungen des Statistischen
Amtes über die Oberbürgermeisterwahlen in Stuttgart

�  OB-Wahl 1954: Statistische Blätter Heft 11

�  OB-Wahl 1966: Statistische Blätter Heft 23 a

�  OB-Wahl 1974: Statistische Blätter Heft 32 a
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